
tierten Gründerväter um Karl Marx, Friedrich
Engels, aber auch August Bebel und Wilhelm
Liebknecht sahen diese Spannung mit dem gro-
ßen „Kladderadatsch“ (Bebel) als beendet an. Für
sie war klar, dass die Ablösung der Klassenherr-
schaft zwangsläufig zum Sozialismus führen und
staatlichen Rechtszwang überflüssig machen
würde. Doch im vorliegenden Band finden sich
auch die Protagonisten einer etatistisch-reformis-
tischen Traditionslinie, die früh mit Ferdinand
Lassalle begann und über Eduard Bernstein zu
Hermann Heller, Gustav Radbruch bis hin zu
Kurt Schumacher und seinen Nachfolgerinnen
und Nachfolgern führte.

Insbesondere deren Darstellung ist sehr gut
gelungen. Zu Recht sieht Thomas Meyer in sei-
nem Beitrag zu Eduard Bernstein den Vorrang
„demokratischer Entscheidungsprinzipien und
sozialer Ziele“ (S. 64) ohne weitere inhaltliche
Festlegungen als entscheidendes Vermächtnis des
reformistischen Theoretikers an. Thilo Scholle
zeigt auf, wie Otto Bauer, Hermann Heller und
Wolfgang Abendroth die Spannung zwischen so-
zialistischer Prinzipientreue und Reformismus
aufgelöst haben: Diese Vordenker waren – mit er-
heblichen Unterschieden im Detail - bestrebt,
den demokratischen Verfassungsstaat als ver-
bindlichen Rahmen zu akzeptieren, ohne aller-
dings das Ziel einer umfassenden Transformation
der Gesellschaft hin zu mehr materieller Gleich-
heit und einer Demokratisierung der Wirtschaft
aufzugeben.

Eine uneingeschränkte Identifikation mit dem
demokratischen Verfassungsstaat wurde in der
Geschichte der Sozialdemokratie wohl erst unter
der Führung von Kurt Schumacher bewirkt.
Schon hier und nicht erst durch das Godesberger
Programm wurde der gedankliche Boden für den
Übergang von einer Klassenpartei zur Volkspar-
tei bereitet. Zutreffend wird dieses Verdienst in
Thilo Scholles Beitrag herausgestellt und das Bild
Schumachers als eines verbohrten Nationalisten
und Antikommunisten revidiert. Christian Krell
würdigt in seinem Beitrag zu Recht die Bedeu-
tung Carlo Schmids für die Weiterentwicklung
der SPD und die Entstehung des Grundgesetzes.
Nicht „letzte Gewissheiten“, aber eine klare Ori-
entierung an der Menschenwürde sollte sozialde-
mokratische Programmatik seiner Ansicht nach
auszeichnen. Inspiriert von Hermann Heller war
Carlo Schmid gedanklicher Vater des Sozial-
staatsprinzips in unserer Verfassung. Ebenfalls zu
Recht streicht Karin Gille-Linne die Verdienste
Elisabeth Selberts um die Aufnahme des Grund-

rechts auf Gleichberechtigung von Mann und
Frau in das Grundgesetz heraus.

Mit diesen Weichenstellungen war der Weg
beinahe vorgezeichnet, den die SPD unter Füh-
rung von Willy Brandt und Herbert Wehner in
Richtung Reformismus beschritt. Insbesondere
der Beitrag von Klaus Schönhoven betont prä-
gnant, dass für Willy Brandt der Grundwert der
Freiheit im Vordergrund stand. Diese beschränk-
te er ganz im Sinne der Sozialen Demokratie al-
lerdings nicht auf Abwehrrechte gegen den Staat,
sondern verstand sie auch materiell als „Freiheit
von Not und Furcht“ (S. 69).

Die Lektüre des Sammelbandes wirft zwangs-
läufig die Frage nach neuen Vordenkerinnen und
Vordenkern auf. Diese werden vor allem den
Überschuss an Hoffnung neu formulieren müs-
sen, der auf dem reformistischen Pfad verloren
gegangen ist. Soziale Demokratie kann unter der
momentanen Hegemonie wirtschaftsliberaler
Ideologie nicht gedeihen. Diese Hegemonie zu
brechen, wird die zentrale Herausforderung für
neue Vordenkerinnen und Vordenker der Sozia-
len Demokratie sein.

Folke große Deters

Holger Czitrich-Stahl (Hrsg.), Arthur Stadthagen
– Ausgewählte Reden und Schriften 1890- 1917,
Frankfurt am Main (Peter Lang Verlag ) 2015,
325 S., 59,95 €

Arthur Stadthagen (1857-1917) gehört zu den
heute weitgehend vergessenen Sozialdemokraten
von Bedeutung. Geboren in Berlin als Sohn einer
gläubigen jüdischen Familie, wandte er sich be-
reits früh der Sozialdemokratie zu. Nach dem Ju-
rastudium in Berlin ließ er sich als Anwalt nieder
und wurde noch während der Fortdauer des So-
zialistengesetzes einer der wichtigsten Prozess-
vertreter von Gewerkschaften und Sozialdemo-
kratie. Aufgrund seines politischen Engagements
von der preußischen Obrigkeit kritisch beäugt
und von anderen Juristen angefeindet, wurde er
1892 aus der Anwaltschaft ausgeschlossen. Als
Folge seiner standesrechtlichen Auseinanderset-
zungen wurde Stadthagen später noch zu jeweils
fünf- bzw. viermonatigen Haftstrafen verurteilt,
die er auch absitzen musste. Ende des Jahres 1890
gelang es ihm, den Reichstagswahlkreis Nieder-
barnim – zu dem mit Reinickendorf, Pankow
und Lichtenberg auch Teile des heutigen Berlin
gehörten – zu gewinnen. Bis zu seinem frühen
Tod 1917 wurde er dort stets wiedergewählt. Im
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Reichstag war Stadthagen zunächst der einzige
Jurist in der SPD-Fraktion. Intensiv nahm er an
den rechtspolitischen Debatten des Parlaments
teil und ergriff insbesondere zu Fragen des Ar-
beitsrechts und des Arbeitsschutzes das Wort.
Für die lange von der Diskussion über die Zivil-
rechtskodifikation ausgeschlossene Sozialdemo-
kratie gehörte er im Reichstag zu den Berichter-
stattern der Beratung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB). Stadthagen und seine Fraktion
suchten dabei nach Wegen der sozialen Nutzbar-
machung des Rechts und brachten auch eine Rei-
he von Änderungsanträgen ein, die aber meist
keine Mehrheit fanden, so dass die SPD-Fraktion
in der Schlussabstimmung geschlossen gegen den
Gesetzentwurf stimmte.

Innerhalb der Sozialdemokratie dem „marxis-
tischen Zentrum“ um August Bebel und Karl
Kautsky verbunden, mischte Stadthagen sich in-
tensiv in die seit der Jahrhundertwende aufkom-
menden Debatten über Marxismus und Revisio-
nismus ein. Über den Ausbruch des Krieges 1914
entsetzt, gehörte er von Beginn an zu den Geg-
nern der Bewilligung der Kriegskredite in der
Reichstagsfraktion, beugte sich wie andere Kriti-
ker zunächst jedoch der Fraktionsdisziplin. Ab
1915 stimmte er mit anderen dann auch offen ge-
gen die Kriegspolitik der Reichsregierung und
wechselte im Jahr 1917 in die USPD. Am 5. De-
zember 1917 starb Arthur Stadthagen in Berlin.

Neben seiner Tätigkeit als Anwalt und Parla-
mentarier war Stadthagen auch publizistisch tä-
tig. So veröffentlichte er u.a. eine allgemein ver-
ständliche Darstellung des Arbeitsrechts,1 die ne-
ben der Darstellung der Rechtsmaterie auch Bei-
spielsfälle und Musterformulare enthielt und ab
1895 vier Auflagen erlebte, sowie eine größere
Zahl an Reden und Broschüren zu rechts- und
allgemeinpolitischen Themen.

Der Herausgeber Holger Czitrich-Stahl ist
Autor der bislang einzigen Biographie zu Arthur
Stadthagen.2 Mit dem vorliegenden Sammelband
macht er nun Auszüge aus dem rechtswissen-
schaftlichen und politischen Schaffen Stadthagens
wieder zugänglich. Vorgeschaltet ist eine kurze
Einführung des Herausgebers. An anderem Orte

1 Das Arbeiterrecht. Rechte und Pflichten des Arbei-
ters in Deutschland aus dem gewerblichen Arbeits-
vertrag und aus den Unfall-, Kranken- und Invali-
denversicherungsgesetzen, Verlag J.H.W. Dietz,
Stuttgart.

2 Holger Czitrich-Stahl, Arthur Stadthagen. Anwalt
der Armen und Rechtslehrer der Arbeiterbewegung,
Frankfurt am Main 2011.

greifbar sind bislang nur die Reichstagsreden
Stadthagens aus den Beratungen zum BGB, die in
dem verdienstvollen Band von Vormbaum nach-
gedruckt sind.3

Der erste der insgesamt fünf Abschnitte des
Sammelbandes steht unter der Überschrift „Für
ein demokratisches und soziales Recht und ein
zeitgemäßes BGB!“. Die Auszüge aus den
Reichstagsreden zum BGB machen einige der
zentralen Themen von Stadthagens Arbeits-
rechtskonzeption deutlich, etwa wenn er in einer
Rede vom 4. Februar 1896 erläutert, dass der
Dienstvertrag den Kern des Arbeitsverhältnisses
in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem nicht
erfasst und eigentlich eine Regelung des Arbeits-
vertrags im Gesetz nötig ist (75). In den Blick
nahm er u.a. auch die verschiedenen fortbeste-
henden besonderen Arbeitsrechtsverhältnisse,
beispielhaft das Gesinderecht (Rede vom 7. Fe-
bruar 1901, 100 f.). Die Forderung nach einem
einheitlichen, „alle Arbeiterkategorien“ umfas-
senden Arbeiterrecht (203) stand bei Stadthagen
daher immer wieder im Fokus. Texte rund um
diese Fragestellung finden sich u.a. im Abschnitt
„Für soziale Gerechtigkeit und ein fortschrittli-
ches Arbeitsrecht!“. So ordnet Stadthagen in
einem Beitrag für die Theoriezeitschrift „Neue
Zeit“ von 1899 die Vertragsfreiheit des einzelnen
Arbeiters als Voraussetzung eines kapitalistischen
Wirtschaftssystems ein. Die notwendige Folge
der juristischen Freiheit der Person des Arbeiters
und seiner wirtschaftlichen Ohnmacht sei ein un-
eingeschränktes und geschütztes Koalitionsrecht
(134 f.), durch das der Arbeiter erst in dieselbe
Lage wie jeder andere Warenverkäufer komme
(136). Anhand einer Gesetzesvorlage zum Ge-
werberecht erläuterte Stadthagen die – seiner An-
sicht nach fragwürdigen - Möglichkeiten, mithil-
fe vorgeblicher Gesetzesdogmatik de facto ge-
setzgeberische Klassenjustiz zu betreiben, wenn
beispielsweise in § 4 der Vorlage zwar „die Be-
schädigung oder Vorenthaltung von Arbeitsgerät,
Arbeitsmaterial, Arbeitserzeugnissen oder Klei-
dungsstücken“ dem körperlichen Zwang gleich
geachtet werden solle (144) – und damit Metho-
den des Arbeitskampfs unter erheblichen Verfol-
gungsdruck gesetzt würden –, während zugleich
etwa die Vorenthaltung von Arbeitszeugnissen
oder des Lohns seitens des Arbeitgebers nicht

3 Vgl. Thomas Vormbaum (Hrsg.), Die Sozialdemo-
kratie und die Entstehung des Bürgerlichen Gesetz-
buches. Quellen aus der sozialdemokratischen Partei
und Presse, 2. Auflage, Baden-Baden 1997.
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der Fiktion des körperlichen Zwangs unterfallen
solle (144).

Stadthagen zeigt sich hier als Jurist, der so-
wohl juristische Dogmatik wie auch rechtsprak-
tische Auswirkungen erfasst und zugleich immer
auch progressive Nutzungsmöglichkeiten rechtli-
cher Regelungen erkennt. Lesenswert ist auch ein
Auszug aus einer Ergänzung zur dritten und
vierten Auflage des „Arbeiterrechts“, in der
Stadthagen die geschichtliche Entwicklung des
heutigen Arbeitsvertrags ausgehend vom römi-
schen Recht nachzeichnet (167 ff.). Bei der Ge-
staltung des Dienstvertrages seien lediglich die
Arbeiten im Blick gewesen, die nicht für das Ge-
werbe oder die Wirtschaft eines anderen geleistet
würden. Das Charakteristische der kapitalisti-
schen Produktionsweise sei aber, dass der Arbei-
ter seine eigene Arbeitskraft als Ware für den
wirtschaftlichen Betrieb eines anderen verwende
und selbst zu einem Glied des Erwerbsgeschäfts
werde (173). Interessant ist auch eine Reichstags-
rede zur Gewerbeordnung vom 2. März 1908
(178 ff.), in der sich Stadthagen u.a. mit der
Rechtsstellung der „Heimarbeiter“ befasst und
sich entschieden gegen ihre Einordnung als
Werkvertragsnehmer ausspricht, sondern für eine
Einbeziehung in das Arbeitsvertragsrecht plä-
diert (184) – eine zum Stichwort der „Schein-
werkverträge“ auch heute noch relevante Debat-
te.

Unter der Überschrift „Gegen Militarismus
und Krieg!“ finden sich u.a. Texte, in denen sich
Stadthagen mit dem drohenden und später dann
Realität gewordenen Weltkrieg auseinandersetzt.
In einer öffentlichen Rede anlässlich der Kriegs-
erklärung Österreich-Ungarns an Serbien vom
28. Juli 1914 hielt er fest: „Nur im Frieden kön-
nen wir unsere Kulturaufgaben lösen“ (222).
Und in einem Schreiben an seine Wähler aus dem
November 1915 heißt es: „Wie der einzelne
Mensch der Gesellschaft und der Verbindung mit
seinesgleichen nicht entbehren kann, so bedarf
jede Nation zur Entfaltung ihrer Kräfte zum
Wohlergehen Aller des innigen, brüderlichen Zu-
sammenwirkens der Völker. Das auf Freiheit be-
gründete Wohlergehen ist nur durch das nach
demselben Ziele strebende Zusammengehen aller
Nationen ohne Unterdrückung der einen durch
die anderen möglich.“ (265). Die beiden letzten
Abschnitte enthalten Texte zur Politik und Orga-
nisation der Sozialdemokratie („‘Wir müssen die

Köpfe revolutionieren, die uns noch nicht ange-
hören!‘“), sowie die wenigen überlieferten Briefe
Stadthagens.

In seiner Einleitung hält der Herausgeber fest,
Stadthagen habe keine geschlossene Konzeption
für ein demokratisch-sozialistisches Arbeits- und
Sozialrecht oder gar für ein der sozialen Demo-
kratie verpflichtetes Rechtswesen besessen.
Durch sein publizistisches Wirken als Rechtsleh-
rer habe er aber die wichtigen, die Masse der Be-
völkerung betreffenden Rechtsbestimmungen im
Sinne eines Lehrer und Aufklärers erläutert –
und so der nachfolgenden Generation die Veran-
kerung der neuen Disziplin des Arbeitsrechts in
den Institutionen der Weimarer Demokratie er-
möglicht (22). Zuzustimmen ist auch dem Histo-
riker Prof. Dr. Peter Brandt, der in seinem Vor-
wort die Texte Stadthagens als Beleg dafür an-
führt, dass das marxistische Zentrum der Sozial-
demokratie mitnichten nur auf den völligen Zu-
sammenbruch des Kapitalismus gewartet habe:
„Entgegen einer verbreiteten Vorstellung war die
Fixierung auf das sozialistische ‚Endziel‘ keines-
wegs mit einer Geringschätzung der Tagespolitik,
des alltäglichen Bemühens um die Verbesserung
der Lage der Arbeitenden, verbunden. Dieses
war ein Selbstzweck, und diente zugleich der
sukzessiven Veränderung der Kräfteverhältnisse
innerhalb der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-
schaft und des konstitutionell-monarchischen
Staates.“ (12).

Der ökonomisch-gesellschaftliche Kontext des
Zivilrechts steht kaum im Blickfeld der rechts-
wissenschaftlichen Forschung oder Ausbildung.
Welche auch politischen Richtungsentscheidun-
gen sich hinter „dem Willen des Gesetzgebers“
verbergen können, wird selten deutlich. Arthur
Stadthagen hat in seinem Wirken als Rechtslehrer
und Politiker prägnant gezeigt, wie sich eine an
tatsächlichen gesellschaftlichen Umständen ori-
entierende Zivilrechtsdogmatik entwickeln lässt.
Dass seine Texte nicht nur von historischem In-
teresse sind, zeigen u.a. die aktuellen rechtspoliti-
schen Debatten um die Regulierung von Leihar-
beit und Werkverträgen. Gleiches gilt für die Dis-
kussion um eine rechtsdogmatische Ausgestal-
tung des Arbeitsvertrags als Fixpunkt im Ar-
beitsrecht.

Thilo Scholle
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